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Santina Intemperante    
    

Stuttgart, 26.01.2013 

Berufliche Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen  

 - Berufsanerkennungsgesetz –  
 

Arbeitsmarktintegration fördern & 
Fachkräfte sichern –  

 
 

Freiheit 
Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht 
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Ziel : 

 Verbesserung der 

Arbeitsmarktintegration von 

Migrantinnen und Migranten 

 

 

Geschätztes 
inländisches 

Potenzial 

ca. 300.000 

 

  

Arbeitslose 
Menschen 

Berufstätige 
Migrantinnen 

und Migranten 

Fachkräftepotenzial  

Bundesprogramm „Integration durch Qualifizierung“ 

 

+ 
Zuwanderer 

? 
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Arbeitsmarktberatung mit Bezug zur Anerkennung 

Rolle der BA bei der Umsetzung des 

 „Anerkennungsgesetzes“  

1 2 3 

 
 

4 

Konzept  

umsetzen  

und nach- 

halten 

Strategie 

auswählen 

Integrations- 

ziel festlegen 

Kompetenzen 

analysieren 

Handlungsstrategie „Ausländische 
Bildungsabschlüsse, Qualifikation,  
Zertifikate anerkennen“ 

Begleitende  
Strukturen 

Servicehotline BAMF 

Portal  
„www.anerkennung- 
in-deutschland.de“ 

Portal 
„www.bq-portal.de“ 

Beratungsstellen  
des IQ-Netzwerks 

Beratungsstellen  
Dritter (z.B. Migrations- 
beratungsstellen) 

Feststellung  
der im Ausland  
erworbenen  
Qualifikation  
(mit/ohne  
Anerkennung) 

Feststellung 
ausbildungs- 
adäquater 
Integrations- 
chancen und 
der Chancen 
nach Gleich- 
wertigkeits- 
feststellungs- 
verfahren 

Verweis an zuständige 
Stelle zur Durchführung  
des Verfahrens; ggf. 
Fördermaßnahmen (z.B. über 
Vermittlungsbudget, 
Aktivierung zur beruflichen  
Eingliederung, Förderung der 
beruflichen Eingliederung) 
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 Ergebnisse eines Verfahrens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keine wesentlichen Unterschiede zwischen den 
ausländischen Berufsqualifikationen und der 
deutschen Referenzqualifikation 

 Wesentliche Unterschiede, aber auch vergleichbare 
Qualifikationen 

 Positive Darstellung der vorhandenen 
Qualifikationen 

 Ablehnung  

 Auch dann, wenn Sachverhalt nicht aufgeklärt 
werden konnte 
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Fördermöglichkeiten 

• Kosten der Anerkennungsverfahren obliegen grundsätzlich beim 
Antragsteller/in 

• kein Bundesprogramm zur Förderung derzeit vorgesehen 

• Für die Förderung der Kunden gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Rechtskreise der Arbeitslosenversicherung 
und der Grundsicherung 

• Vermittlungsbudget 

• Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 

• Förderung der beruflichen Weiterbildung (FBW) 

 

  

1 

auch für „geringqualifizierte“ beschäftigte 
ArbeitnehmerInnen möglich 
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Akteure mit begleitenden Informations- und 
Beratungsleistungen zum Anerkennungsgesetz 

Jobcenter 

Agentur 
für Arbeit 

BiBB   
Internet- 
Portal  

Hotline 
BAMF 

IQ- 
Netzwerk 

*MB´s 
*JMB´s 

Sonstige 
Beratungs- 
stellen, z.B.  

der Länder und 
 Kommunen 

Zertifizierende Stellen 
 (ca. 400) 

HWK 

IHK 

und weitere, 
z.B. Regierungspräsidien, 
Ministerien… 

*Migrationsberatungsdienst 
*Jugendmigrationsberatungsdienst 

Antragsteller/in 
Land 

BW 

IHK FOSA 
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• Gesamtkoordination IKUBIZ Mannheim Frau Stegnos, Herr Ertunc 

• Standorte: Mannheim, Stuttgart seit Januar: Ulm, Freiburg 

• Aufgabenschwerpunkte: 

• Beratung bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse 

• Entwicklung von Anpassungs- und Nachqualifizierungen 
(Modellprojekt: Mannheim) 

• Beratung und Schulung von Arbeitsmarktakteuren 

• Aufbau von Netzwerken „Alle Akteure an einem Tisch“ 

 

 

 

Das Netzwerk IQ wird gefördert durch:. 

Regionales Netzwerk IQ-Baden-Württemberg 
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65%

31%

4%

Akademischer Abschluss

Ausbildungsabschluss

Schulabschlüsse/Ungelernt

Anerkennungsanfragen nach Abschlussarten und 
Berufe  

 

 

Berufsgruppen: 

• Ingenieur/innen  

• Lehrer/innen  

• Erzieher/innen    

• Krankenpfleger/innen 

• nicht reglementierte akademische 
Berufen („ZAB-Berufe“) 

  
Stand: Juni 2012 

Quelle: IQ-Netzwerk BW 
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Anerkennungsanfragen nach Geschlecht  

38%

62%

Männer

Frauen

Stand: Juni 2012 

Quelle: IQ-Netzwerk BW 
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Staaten der Anerkennungssuchenden  

Häufungen bei Personen aus  

 

•  GUS-Staaten 

•  neue EU-Länder (Polen, Rumänien) 

•  Türkei 

•  Irak 

•  Kosovo, Serbien 

•  in letzter Zeit vermehrt Griechenland, Spanien, Irak 

 

1 
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 Anträge IHK FOSA   IHK - Berufe 

Stand: 07.12.2012 

Quelle: IHK FOSA 
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Beratungsinhalte 

• Verweisberatung  

• Begleitung der Antragsteller durch das Verfahren (Anträge 
bearbeiten, Bescheide lesen, auf Fristen achten…) 

• Fragen nach Anpassungsqualifizierungen 

• Unsicherheit mit der Finanzierung 

• Informationsbedarf zu alternativen Berufsfeldern 

 

 

 

 
1 
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Zusammenfassung: 
Anerkennung ausländischer beruflicher Qualifikationen     

Das Anerkennungsgesetz des Bundes ist seit 01.04.2012 in Kraft. 

Anerkennungsstellen sind aufgebaut (z.B. IHK-FOSA, HWK) 

weiterführende Beratung durch Stellen des IQ-Netzwerkes 

Das Länder-BQFG Baden-Württemberg wird derzeit erarbeitet 
(Hamburg, Saarland, Hessen, Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern bereits in Kraft) 
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Fazit 

Das Anerkennungsverfahren wird durch das Gesetz gerechter, 
chancengleicher und potentialorientierter 

Erstanlaufstelle des IQ-Netzwerk bietet wichtige Orientierung im 
Anerkennungssystem 

Geltungsbereich des BQFG ausschließlich bundesrechtlich geregelte 
Berufe 

Dadurch einheitliche Verfahrensvorschriften und –abläufe, mit dem 
Ziel, die Bewertungspraxis transparenter zu machen. 

Finanzierung des Anerkennungsverfahrens +  Anpassungs-
qualifizierungen kann für Anerkennungsinteressierte eine Hürde 
darstellen 

Der „Erfolg“ des Gesetzes zeigt sich spätestens beim ersten 
Evaluationsbericht (2016) 
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